
Beschluss 
 

 

 

des Burgenländischen Landtages vom ……………………………, mit dem der Bericht 

nach dem Objektivierungsgesetz betreffend Erstaufnahmen, Bestellungen und 

Weiterbestellungen im Jahr 2017 zur Kenntnis genommen wird. 

 

 

 

 

 

 

Der Landtag hat beschlossen: 

 

 Der Bericht nach dem Objektivierungsgesetz betreffend Erstaufnahmen, 

Bestellungen und Weiterbestellungen im Jahr 2017 wird zur Kenntnis genommen. 

21 - 1095 



AMT DER BURGENLÄNDISCHEN LANDESREGIERUNG 
 

   Abt. 1 - Personal 
 

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt 
Telefon 057-600/2753 – Frau Teibl 
Telefax 057-600/2877 
e-Mail: post.a1@bgld.gv.at  

 
 
 
 

 
 
 
 

BERICHT 
 
 

nach dem Objektivierungsgesetz 
 
 
Erstaufnahmen, Bestellungen und Weiterbestellungen  

 
im Jahr 2017 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 

 - 1 - 
 

mailto:post.a1@bgld.gv.at


I. Allgemeines 

 
Laut § 14 des Gesetzes, mit dem Bestimmungen über die Aufnahme von 
Bediensteten in den Landesdienst und die Besetzung bestimmter leitender 
Funktionen getroffen werden (Objektivierungsgesetz), LGBl. Nr. 56/1988 in der 
Fassung LGBl. Nr. 52/2015, hat die Landesregierung dem Landtag jährlich über 
die auf Grund dieses Gesetzes unter Befassung der Objektivierungskommission 
getätigten 
 

Erstaufnahmen  
(Dienstantritt im Berichtsjahr) 
Erstaufnahmen gemäß § 1 Abs. 2 Z. 2 
(Aufnahmen geeigneter Bediensteter einer inländischen Gebiets-
körperschaft oder eines Gemeindeverbandes oder geeigneter Be-
diensteter einer juristischen Person des privaten oder öffentlichen 
Rechts, deren Anteile überwiegend im Eigentum des Landes Bur-
genland stehen und 
Bestellungen und Weiterbestellungen gemäß §§ 12 und 
13 
(Bestellungen bzw. Weiterbestellungen leitender Bediensteter in 
den Dienststellen und Anstalten des Landes bzw. neu aufzunehmen-
der Funktionsträgerinnen oder -träger) 

zu berichten.  
 
Insbesondere sind in diesem Bericht, im Falle der Abweichung von der durch die 
Objektivierungskommission vorgenommenen Reihung (§ 8), oder im Falle der 
Abweichung von dem von der Objektivierungskommission erstatteten Gutachten 
(§ 13a Abs. 2) die hiefür maßgebenden Gründe anzuführen. 
 
Die Objektivierungskommission ist im Berichtszeitraum zu 13 Sitzungen 
zusammengetreten, und zwar am: 
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20.12.2017 

Es wird darauf hingewiesen, dass die Tätigkeit der Objektivierungskommission 
bzw. der vorgelagerten Beurteilungseinrichtungen (Beurteilungskommission, 
Management- und Personalberatungsunternehmen) und die Aufnahme der Bedien-
steten nur teilweise im selben Berichtsjahr stattfinden. Besonders die gegen Ende 
des Jahres getroffenen Beurteilungen führen erst im Folgejahr zu entsprechenden 
Aufnahmen von Bediensteten.  
 

II. Erstaufnahmen von Landesbediensteten 

 

In diesem Bericht sind Erstaufnahmen nicht berücksichtigt, die kraft Gesetzes vom 
Geltungsbereich des Objektivierungsgesetzes ausgenommen sind. Dies sind fol-
gende Bedienstetengruppen: 

1. Lehrerinnen und Lehrer an allgemeinbildenden und berufsbilden-
den Pflichtschulen 

2. Lehrerinnen und Lehrer an land- und forstwirtschaftlichen Berufs- 
und Fachschulen 

3. Lehrlinge 

4. Aufnahmen in ein politisches Büro 

 
Nach dem Objektivierungsgesetz wurden im Berichtszeitraum 27 Bedienstete mit 
Beschluss der Landesregierung in den Landesdienst aufgenommen (Dienstantritt 
2017).  
 
Diese 27 Aufnahmen verteilen sich nach Aufnahmeart wie folgt: 
  
 
14 Bedienstete (51,85 %), in der Übersicht mit A gekennzeichnet, wurden unter 
Beteiligung und entsprechend der Aufnahmeempfehlung  der Objektivierungs-
kommission aufgenommen.  
 
Abweichungen von der Aufnahmeempfehlung der Objektivierungskommission 
gab es im Berichtszeitraum keine. 
 
 
13 Bedienstete (48,15 %), in der Übersicht mit C gekennzeichnet, wurden gemäß 
§ 1 Abs. 2 Z. 2 des Objektivierungsgesetzes übernommen. Die Gründe für diese 
Übernahmen lagen sowohl an der dringenden Notwendigkeit Ersatz stellen zu 
müssen, als auch an der fachlichen Qualifikation, die sich diese Bediensteten 
durch ihre bisherige Tätigkeit bereits erworben hatten. 
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39 Bewerberinnen und Bewerber für die Verwendungsgruppe a (Neuaufnahmen 
und Bestellungen für Funktionen) wurden von einem Management- und 
Personalberatungsunternehmen im Jahr 2017 getestet. Weiters wurden von der 
Beurteilungskommission 360 Bewerberinnen und Bewerber für die 
Verwendungsgruppen b - d einem Testverfahren unterzogen. Die Bewerberinnen 
und Bewerber der Verwendungsgruppen b - d, die beim Beurteilungstest am 
besten abgeschnitten hatten und einen guten Notendurchschnitt des 
Abschlusszeugnisses vorweisen konnten, wurden wie auch schon in den Jahren 
zuvor auch einem Eignungsgespräch unterzogen. Hiermit konnten wertvolle 
zusätzliche Informationen für eine Aufnahmeentscheidung gesammelt werden.  
 
Ausschließlich einem Eignungsgespräch unterzogen werden Bedienstete der 
Verwendungsgruppen e und p, Assistenzkindergartenpädagoginnen bzw. –
pädagogen, Kindergartenaufsichtsdienst sowie die Lehrkräfte des Joseph Haydn-
Konservatoriums.  
 
In allen Fällen waren sowohl die Vertretung der betroffenen 
Organisationseinheiten als auch die zuständige Personalvertretung in die 
Vorbereitung der Aufnahmeempfehlung der Objektivierungskommission 
maßgeblich miteingebunden. 
 

III. Bestellung und Weiterbestellung leitender Funktionsträgerin-
nen und Funktionsträger 

 
Die Burgenländische Landesregierung hat im Berichtsjahr nach Befassung eines 
Management- und Personalberatungsunternehmens folgende Person bestellt: 
 
 

Name Wirksamkeit Abteilung/Dienststelle 

Prof. Mag. Tibor NEMETH, ArtD 01.01.2017 Direktor des Joseph Haydn Konservatoriums 

 
 
Folgende Person wurde im Berichtsjahr gemäß § 13 Abs. 2 i.V.m. § 13a Objekti-
vierungsgesetz weiterbestellt: 
 

Name Wirksamkeit Abteilung/Dienststelle 

Mag. Dr. Thomas ZECHMEISTER 01.04.2017 Leiter der Biologischen Station Neusiedlersee 
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  IV. Kosten der Vollziehung 

 

Für die Vollziehung des Objektivierungsgesetzes sind im Jahr 2017 Gesamtkosten 
im Ausmaß von 70.658,03 Euro entstanden. 

Diese Kosten resultieren aus: 

 
Management- und Personalberatungsunternehmen  
 

 

 
    27.145,41 Euro 

 
Beurteilungskommission  
 

 

 
2.126,00 Euro 

 
Objektivierungskommission (Sitzungsgelder) 

 

 
1.805,00 Euro 

Abteilung 1 (in Form des auftretenden Personalaufwandes,  
brutto, inkl. DG-Beiträge) 

 

 
36.016,90 Euro 

 
Inserate 

 

 
3.564,72 Euro 

 
Gesamt 

 

 
70.658,03 Euro 
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Amt der Bgld. Landesregierung - Abt.1 DVR.: 0066737

Tätigkeitsbericht

PersNr. Name A B C

2017

Verwendungszweig

Aufnahmeart - siehe AnhangAusschr

Nr.

Dienst-

antritt

Übersicht

Entlohnungsgruppe: a

Meusburger Alexander Mag.0138932 Rechtskundiger Verwaltungsdienst     15.03.2017703 A

Pinter Michael DI(FH)0139599 Höherer technischer Dienst                03.11.201700b C

Gerdenitsch Sandra Mag.0139289 Höherer Wirtschaftsdienst                  01.06.201700b C

Jauck Martina Mag.(FH)0138983 Höherer Wirtschaftsdienst                  10.03.201700b C

4Summe A-C 1 0 3

Entlohnungsgruppe: b

Hamedl Patrick BSc0139254 Geh. Rechnungs-u.Verwaltungsdienst 03.07.2017675 A

Magaditsch Nadine 0139149 Geh. Rechnungs-u.Verwaltungsdienst 09.06.201700b C

Stubits Michelle 0138770 Geh. Rechnungs-u.Verwaltungsdienst 01.03.201700b C

Winhofer Lukas 0139343 Geh. Rechnungs-u.Verwaltungsdienst 16.06.201700b C

Glöckl Jürgen Ing.0138891 Geh. technischer Dienst                     02.05.2017697 A

Gutdeutsch Hans Peter Ing.0139386 Geh. technischer Dienst                     01.09.201700b C

Hasler René Ing.0138630 Geh. technischer Dienst                     01.02.2017697 A

Horváth Viktória Dr.0139351 Geh. technischer Dienst                     17.07.2017708 A

Stipsits Heike Mag.0139408 Geh. technischer Dienst                     16.10.2017708 A

Berke Ulrike BA0139084 Geh. Sozialdienst                               01.06.2017710 A

Exner Bianca Mag.0139076 Geh. Sozialdienst                               01.08.2017710 A

Gmoser Stefanie Mag.(FH)0138533 Geh. Sozialdienst                               10.01.2017686 A

Rudy Jasmin 0139092 Geh. Sozialdienst                               01.06.2017705 A

Schmidt Gregor Mag.0139068 Geh. Sozialdienst                               09.05.2017710 A

Schuh Kornelia Mag.0139106 Geh. Sozialdienst                               15.05.2017705 A

15Summe A-C 11 0 4

Entlohnungsgruppe: c

Dingl Petra 0140031 Verwaltungs- u. Rechnungsfachdiens 19.12.201700b C

Grabner Christina 0140058 Verwaltungs- u. Rechnungsfachdiens 19.12.201700b C

Pinter Ulrike 0139491 Verwaltungs- u. Rechnungsfachdiens 03.11.201700b C

Steiner Claudia 0138541 Verwaltungs- u. Rechnungsfachdiens 01.02.201700b C

Fuchs Christian 0139319 Technischer Fachdienst                     02.10.2017709 A

5Summe A-C 1 0 4

Entlohnungsgruppe: d

Heinrich Sophie 0139661 Mittl. Verwaltungs- u. Kanzleidienst    16.10.201700b C

Nejedly Birgit 0139742 Mittl. Verwaltungs- u. Kanzleidienst    06.11.201700b C

2Summe A-C 0 0 2

Entlohnungsgruppe: l

Spuller Wilhelm Mag. MA0131717 Vertragslehrer Schuldienst JHK 730 04.09.2017713 A

1Summe A-C 1 0 0
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Amt der Bgld. Landesregierung - Abt.1 DVR.: 0066737

Tätigkeitsbericht

PersNr. Name A B C

2017

Verwendungszweig

Aufnahmeart - siehe AnhangAusschr

Nr.

Dienst-

antritt

Übersicht

27Bericht Gesamt 14 0 13

Aufnahmearten:
A = über Empfehlung der Obj.Kommission,
B = von der Aufnahmeempfehlung abweichend,
C = Übernahme von anderer Gebietskörperschaft gem.§ 1.2.2

Anhang
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